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Altes wieder aufbauen, Historisches erhalten
Lang lang ist es her, als im Sommer 2013 die historische Wegweisersäule von Baßlitz bei der Getreideernte vom einem
Ernte-Hänger erfasst, stark beschädigt und anschließend nie mehr gesehen wurde. 
Das ärgerte einige Dorfbewohner. Daraufhin entschloss sich Andreas Zscheile Eigeninitiative zu ergreifen und dieses
Stück Dorf-Geschichte neu zum Leben zu erwecken. Gesagt…Getan. 
Für die Genehmigung durch die Gemeinde Priestewitz sorgte Thomas Zscheile. Zusammen mit der Bürgermeisterin
Susann Frentzen wurde der neue Standort besprochen und vertraglich geregelt.
Am Freitag, dem 29.08.2016 um 18 Uhr folgten viele Baßlitzer, Freunde und Bekannte der Einladung von Fam. Andreas
und Thomas Zscheile und versammelten sich am Teich zu einer Enthüllungsfeier. Das Wetter hätte nicht besser sein
können! Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich mehr als 80 Besucher um die Säule, welche noch unter
einem Tuch bedeckt war. Nach kurzer Ansprache von Thomas Zscheile und Bürgermeisterin Frau Frentzen wurde das
Geheimnis gelüftet. Anschließend wurde bei Bier, Wein und Bratwurst
gemütlich zusammengesessen und Neuigkeiten aus der Gemeinde aus-
getauscht.
Ein herzlicher Dank geht insbesondere an Andreas Zscheile, welcher den
Sandstein spendete, sowie an Steinmetz Klingner für seine tolle Arbeit
an den Gravuren. 
Außerdem bedanken wir uns bei unseren Kindern für die Unterstützung
am Abend, bei allen Anwesenden, die sich mit einer Spende an diesen
schönen Abend beteiligt haben und bei der Gemeinde Priestewitz für
die kleine finanzielle Unterstützung.     i. A. Thomas Zscheile und Familie
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Termin Gemeinderatssitzung 2016
Die nächste Gemeinderatssitzung 2016 findet voraussicht-
lich am Mittwoch, dem 19. Oktober 2016, 19.00 Uhr in
der Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den
Schaukästen. Frentzen, Bürgermeisterin

AKTUELLE INFORMATIONEN

Das Lesestart-Set nun auch 
für Grundschulen

Im Rahmen des Lesestart-Programms haben ab dem Schuljahr
2016/17 alle Grundschulen Lesestart-Sets für ihre Erstkläss-
lerinnen und Erstklässler erhalten. Im letzten Jahr erhielten die
3 Kitas Lesestart-Sets für die Altersgruppe 2-3 Jährigen.
Das Set besteht aus einer Stofftasche, einem altersgerechten
Buch sowie einem (Vor-)Leseratgeber für Eltern mit Kindern
im Schuleingangsalter. Bei den fünf Lesestart-Buchtiteln han-
delt es sich um eigens für das Programm konzipierte Sonder-
editionen, die nicht im Handel erhältlich sind. Die Bibliothek
der Gemeinde in Priestewitz ist seit 5 Jahren die Partner-
bibliothek am Bundesprogramm und darf jährlich profitie-
ren. Ab Ende Oktober erhält diese je drei Exemplare der fünf
Buchtitel für ihren Bestand. Ergänzend dazu steht der dritte
(Vor-)Leseratgeber unter folgendem Link zum kostenlosen
Download zur Verfügung: www.lesestart.de/elternratgeber-
grundschule. Frentzen, Bürgermeisterin

Fördermittelantrag 
für die Kita „Villa Kunterbunt”

Bei der Vergabe von Landes- und Landkreismitteln für
das Jahr 2017 im Bereich Kindestageseinrichtungen/Kinder-
tagespflege im Landkreis Meißen erhielt die Gemeinde die
positive Vorabinformation, dass der beantragte Fördermittel-
antrag für die Kita „Villa Kunterbunt” für Ausstattung in
Höhe von 13.156,00 Euro mit einem Anteil von 6.578,00
Euro Landesmittel aus der VwV Kita Bau und dem Eigenanteil
der Gemeinde in Höhe von 5.920,20 Euro gewährt wird.
Auf den Landkreis Meißen entfallen auf Grundlage von
19.100 wohnhaften Kindern 148.986,00 Euro. Der Jugend-
hilfeausschuss des Kreistages Meißen beschloss eine Maß-
nahmeliste hinsichtlich der Vergabe von Fördermitteln des
Landes in Höhe von insgesamt 148.986,00 Euro als Verpflich-
tungsermächtigung 2017. Für die im Antragsstau befind-
lichen Neubau- und Generalsanierungsmaßnahmen mit
Gesamtkosten in Höhe von fast 23 Mio. Euro sind die hier
zu vergebenen rund 149 TEuro nicht relevant und daher
wurde vorgeschlagen, diese Landesmittel für 13 Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen und Ausstattungen
in Kostenbereichen von 10 bis 45 TEuro zu verwenden.
Die Gemeinde bedankt sich für die Zuwendung.

Frentzen, Bürgermeisterin

Nächste Blutspende
Eine Gelegenheit zur nächsten Blutspende besteht
am Freitag, dem 21. Oktober 2016 in
Priestewitz, Schule für Erziehungshilfe, Strießener
Straße 3, von 15.00 - 19.00 Uhr.

Das Meldeamt informiert
Übermittlungssperren nach Bundesmeldegesetz
Die Meldebehörden haben die in ihrem Zuständigkeits-
bereich wohnhaften Einwohner zu registrieren, um deren
Identität und Wohnungen feststellen und nachweisen zu
können. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben führen die
Meldebehörden Melderegister, aus denen sie auch Aus-
künfte erteilen können. Jeder Einwohner hat nach
Maßgabe des Bundesmeldegesetzes (BMG) die Möglich-
keit, bestimmten Datenübermittlungen zu widersprechen
bzw. diese per ausdrücklicher Einwilligung erst zu ermög-
lichen.
Widerspruchsrechte bestehen gegen die Übermitt-
lung von Daten an:
• Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangegange-
nen Monaten zum Zweck der Wahlwerbung (§ 50 Abs.
1 und 5 BMG)

• Mandatsträger, Presse oder Rundfunk zu Alters- und
Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG)

• Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG
• Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft (§ 42 Abs. 2

und 3 BMG)
• Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr

zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial
an Personen mit dt. Staatsangehörigkeit, die im nächsten
Jahr volljährig werden (§ 58c Abs. 1 S. 1 Soldatengesetz,
§ 36 Abs. 2 BMG)

Nur mit Einwilligung darf die Meldebehörde Daten
übermitteln zu Zwecken
• der Werbung
• des Adresshandels
Wichtig: Bereits bestehende Übermittlungssperren nach
dem Sächsischen Meldegesetz wurden analog übernom-
men und müssen nicht neu erklärt werden.
Der Widerspruch oder die Einwilligung kann bei der
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1,
01561 Priestewitz schriftlich oder zur Niederschrift erhoben
werden.
Vordrucke werden im Einwohnermeldeamt, Zimmer 108
bereitgehalten.

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE 
ZUM GEBURTSTAG!

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren
auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den

nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten
sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:

Geburtstage Oktober 2016
Sieghard Hänschen 21.10. zum 85. * Nauleis
Ruth Berger 24.10. zum 70. * Kmehlen
Helga Pfeifer 24.10. zum 80. * Medessen
Ruth Rothe 28.10. zum 85. * Lenz

Geburtstage November 2016
Monika Weber 01.11. zum 75. * Priestewitz
Waltraud Hähne 03.11. zum 75. * Gävernitz
Inge Grübler 05.11. zum 85. * Baßlitz
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Wenn Äste in die Straße 
oder den Gehweg ragen

Pflicht zur Freihaltung des Lichtraumprofils an Straßen
Eingehende Hinweise und Beschwerden sowie selbst durch-
geführte Ortsbesichtigungen zeigen, dass an Kreuzungen,
Einmündungen sowie Geh- und Radwegen immer wieder
Behinderungen durch überhängende Äste und zu breit oder
zu hoch wachsende Hecken bestehen. Um Fahrzeugen und
Personen ein gefahrloses Passieren von Straßen, Wegen, Geh-
und Radwegen sowie auch Plätzen zu ermöglichen, ist der
jeweilige Lichtraum entsprechend frei zu halten.
Über Gehwegen muss dabei eine lichte Höhe von mindestens
2,50 m und über Fahrbahnen eine lichte Höhe von mindes-
tens 4,50 m eingehalten werden. Der seitliche Verkehrsraum
ist innerhalb von Ortsdurchfahrten in einer Breite von 0,75 m
und außerhalb von Ortsdurchfahrten von 1,25 m freizuhalten.
Hiermit werden alle Grundstückseigentümer von Anpflan-
zungen jeglicher Art an Straßen, Geh- und Radwegen sowie
auch an Plätzen aufgefordert, durch Freischneiden des Licht-
raumprofils einen verkehrssicheren und gefahrenfreien
Zustand herzustellen. 
Totholz, das auf öffentliche Verkehrsflächen fallen könnte, ist
zu entfernen. Diese Arbeiten sollen in der vegetationsfreien
Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres
durchgeführt werden. Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlam-
pen an der Grundstücksgrenze oder Schilder (Verkehrszei-
chen, Straßenbezeichnung usw.) zugewachsen sind und
deren Freischneiden erforderlich ist. 
Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sogenannte „Sicht-
dreiecke“ grundsätzlich von jeder Bepflanzung freizuhalten.
Das Sichtdreieck beschreibt ein Sichtfeld, das ein Verkehrsteil-
nehmer zur Verfügung hat, wenn er von einer untergeordne-
ten in eine übergeordnete Straße einbiegen will.
Im Interesse der Verkehrssicherheit ist jeder Eigentümer von
Bäumen, Sträuchern, Hecken sowie sonstigen Anpflanzungen
verpflichtet, seinen Grünbestand an den Straßen, Wegen,
Geh- und Radwegen sowie auch Plätzen so zu unterhalten,
dass eine Gefährdung der Straßen- bzw. Wegebenutzer ver-
mieden wird. Bitte prüfen Sie in diesem Zusammenhang auch
die Standsicherheit Ihrer Bäume. Verletzt der Eigentümer oder
sonstige Berechtigte diese Sorgfaltspflicht und kommt ein
durch einen in den Lichtraum hineinragenden oder hinein-
stürzenden Ast oder Baum ein Straßenbenutzer oder dessen
Fahrzeug zu Schaden, ist der Eigentümer schadensersatz-
pflichtig. 

Frentzen, Bürgermeisterin

Beschluss-Nr. 64/16
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 65/16
Bestätigung der Niederschrift vom 20.07.2016
Abstimmung: Ja: 8 Nein: 0 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 66/16
Zustimmung zur Wahl des Kameraden Ricardo Ladkau zum
Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Gävernitz 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 67/16
Zustimmung zur Wahl des Kameraden André Pinkert zum
stellvertretenden Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Gävernitz 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 68/16
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung in
01561 Priestewitz, Großenhainer Straße 23, DG 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 69/16
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das
Vorhaben- Neubau Einfamilienwohnhaus  – Flurstück-Nr. 180
der Gemarkung Laubach
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 70/16
Zustimmung zum Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2
BauGB von den Festsetzungen der Satzung über die
Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten
Ortes Priestewitz für das Flurstück 10/7 der Gemarkung
Priestewitz 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 71/16
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das
Vorhaben – Neubau Einfamilienhaus und Garage –Flurstück-Nr.
10/7 der Gemarkung Priestewitz, mit der Auflage der rechtlichen
Sicherung der Schmutzwasserentsorgung über die nachbarlichen
Grundstücke, Flst. 10/6 und 13/3 der Gemarkung Priestewitz
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 72/16
Nichtausübung des Vorkaufsrechtes zum Kaufvertrag UR-Nr.:
1117/2016 des Notar Henn 
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 73/16
Beschluss, die nichtöffentlichen Tagesordnungspunkte 19, 20
und 21 entgegen der Tagesordnung in der nächsten
Gemeinderatssitzung öffentlich zu behandeln
Abstimmung: Ja: 7 Nein: 3 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 74/16
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 75/16
Beschluss zur Stellung des Fördermittelantrages für die
Maßnahme „Umbau altes Hortgebäude Lenz zum Feuer-
wehrhaus Lenz“ 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 76/16
Beschluss, auf Grund des Ausschreibungsergebnisses und der
für diese Maßnahme geplanten finanziellen Mittel, welche
nicht deckend sind,  die Vergabe abzulehnen und die öffent-
liche Ausschreibung Bauleistung „Straßeninstandsetzung An
der Schäferei, , Baselitz“ aufzuheben
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 17.08.2016

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 14.09.2016
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Beschluss-Nr. 77/16
Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen und über-
planmäßigen Auszahlungen zur Gesamtmaßnahme
„Naunhofer Straße“ in Böhla Bahnhof
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 78/16
Vergabe der Bauleistung „Regenwasser- und Straßeninstand-
setzung Naunhofer Straße, Böhla Bahnhof“ an die Firma
STRABAG AG, Gruppe Meißen
Abstimmung: Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 79/16
Nichtausübung des Vorkaufsrechtes zum Kaufvertrag UR-Nr.:
1587/2016 des Notar Henn 
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Dresdner Heidebogen: 
Machen Sie aus 1 Euro zwei!

Der Heidebogen ruft zur 3. Förderrunde auf. Bis zum 2.
Dezember 2016 können zu den Themen Wohnen und
Soziokultur sowie Wirtschaft und Infrastruktur beim
Regionalmanagement Projektanträge gestellt werden, für die
es Zuwendungen aus den LEADER-Töpfen geben kann. Am

6. Februar 2017 erfolgt durch den Koordinierungskreis der
Region die Auswahl der Projekte, die dann zur Erlangung
eines Förderbescheides beim Kreisentwicklungsamt einge-
reicht werden können.

Der Koordinierungskreis hat damit die Freigabe von über 2,7
Mio. Euro befürwortet und damit in der Region Dresdner
Heidebogen Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvo-
lumen von 9,2 Mio. Euro ausgelöst. Damit ist der Dresdner
Heidebogen auch ein wichtiger Wirtschaftsförderer der
Region.
„Mit dem für 2015/16 vorgesehenen Budget 5,7 Mio. Euro
liegen wir mit den 2,7 Mio Euro, die abgerufen wurden, deut-
lich hinter dem, was möglich wäre,“ stellt Regionalmanager
Klaus Kroemke fest. Das Antragsverfahren mit den zwei
Hürden Koordininierungskreis und Kreisentwicklungsamt ist
nicht ganz einfach. Aber es lohnt sich, denn es geht um nicht
rückzahlbare Zuschüsse, die mit 20 bis 50 % höher sind als
bei vielen anderen Programmen. Man kann also aus einem
Euro zwei machen. Für Planungen gibt es sogar bis zu 80 %
Fördermittel.

Schwerpunkte des 3. Aufrufs: Wohnen, Landleben und
Wirtschaft
Beim dritten Aufruf stehen wieder die Schwerpunkte Wohnen
und Soziokultur sowie Wirtschaft und Infrastruktur auf dem
Plan. Angesprochen sind Bürger, Unternehmen, Vereine und
Kommunen, die zur Gebietskulisse des Dresdner Heidebogens
gehören und Vorhaben umsetzen wollen, die das Leben auf
dem Land attraktiver machen – neben den schon genannten
Vorhaben zur Leerstandsbeseitigung und für Wohnzwecke
sind das auch solche zum Abbau von Barrieren, Spielplätze,
Parkanlagen, aber auch die Förderung von Nahversorgungs-
einrichtungen, die Unterstützung von Kleinst- und Klein-
unternehmen bei der Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und vieles mehr.
Auf der Internetseite www.heidebogen.eu/foerderung finden
Interessierte alles an Informationen, was man wissen muss,
unter anderem den Aktionsplan der Region, aus dem hervor-
geht, was alles gefördert wird.
Bis zum 2. Dezember 2016 ist nun Zeit, um Anträge für die
dritte Runde einzureichen. Das ist der sogenannte Stichtag. 
Am 6. Februar 2017 trifft sich der Koordinierungskreis, der die
bis zum Stichtag eingereichten Anträge bewertet und nach
einem Rankingverfahren in eine Rangliste einordnen. Sinn des
Rankings ist, dass alle Förderschwerpunkte ausgewogen
bedient werden und das Budget zuerst für Vorhaben verwen-
det wird, die eine hohe Bedeutung für die Entwicklung der
Region haben. 
Wer entschlossen ist, ein Projekt einzureichen oder noch
Fragen hat, sollte sich rechtzeitig, also nicht erst am 2.
Dezember, mit dem Regionalmanagement in Verbindung zu
setzen, um am Stichtag vollständige Unterlagen vorlegen zu
können. 

Kontakt:
Regionalmanagement Dresdner Heidebogen
August-Bebel-Straße 2, 01471 Radeburg
Tel. 035208 / 34781
info@heidebogen.eu, www.heidebogen.eu/foerderung 

Kostenfreier Fördermittel- und
Finanzierungsprechtag in der 

Wirtschaftsförderung Region Meißen
(WRM) GmbH

Die Sächsische AufbauBank – Förderbank – (SAB) bietet
am 8. November 2016 im Landkreis Meißen eine indivi-
duelle Beratung zu den Förderprogrammen des Frei-
staates Sachsen für Existenzgründer und Unternehmen
vor Ort an. Der Beratungstag findet in den Räumen
der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (01662
Meißen, Neugasse 39/40 – 1. Stock) von 9:00 bis 16:00
Uhr statt.
Eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer
03521/ 47608-0 ist erforderlich. Ebenso können Sie eine
E-Mail an post@wrm-gmbh.de mit Ihrem Terminwunsch
senden.
Eine individuelle Beratung empfiehlt sich besonders für
Existenzgründer und junge Kleinstunternehmen. 
Ebenso informiert die SAB über Fördermöglichkeiten für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Investitionen
planen. Falls Sie als Unternehmer planen, Ihre Mitarbeiter
zu qualifizieren, helfen Ihnen Informationen über die
Programme aus dem Europäischen Sozialfonds.
Zur optimalen Vorbereitung eines Beratungsgespräches
wird darum gebeten, die „Vorabinformation“ auszu-
füllen und sie an die nachfolgende E-Mail-Adresse bis
spätestens 4. November 2016 zu übermitteln (E-Mail:
dominic.schroeter@sab.sachsen.de oder post@wrm-
gmbh.de). 
Das Formular „Vorabinformation“ finden Sie auf der
Webseite der WRM GmbH: http://www.wirtschaftsregion-
meissen.de/ in der Rubrik Aktuelles / Veranstaltungen. 
Preis: kostenfrei
Anmeldefrist: 4.11.2016
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Lieber Einwohner der Gemeinde Priestewitz,

viele von Ihnen verfolgen seit Jahren in der Sächsischen Zei-
tung die gesundheitliche Entwicklung von Victoria Lenuweit.
Sie ist nun schon 13 Jahre alt und wir wissen immer noch
keine Ursache für ihre Behinderung. Eines wissen wir genau,
die vorangegangenen beiden Delfintherapien haben Gutes
getan. Wir möchten Victoria erneut eine Therapie ermög-
lichen und hoffen deshalb auf Ihre wohlwollende Unterstüt-
zung! 
Am 06.11.2016 findet um 17 Uhr in der Gaststätte „Zum
Ross“, An der Weinstraße 50 in Diesbar-Seußlitz eine musi-
kalische Weinprobe statt. Frau Ulrich vom Weingut Jan
Ulrich wird die Weinprobe durchführen, musikalisch begleitet
durch die Violinistin Katrin. Der Kartenpreis beträgt 20,00
Euro und kommt als Erlös dem eingerichteten Spendenkonto
bei der „Dolphin aid Düsseldorf“ unserer Victoria zu Gute.
Die Karten sind bei Frau Dörner, Inhaberin der Gaststätte
„Zum Ross“ unter Telefon 035267/5180 oder Fax 51822,
erhältlich. Sollten Sie Fragen haben können Sie sich persön-
lich an mich unter Telefon 03522/521042 oder E-Mail:
lenuweit@msn.com, wenden.
Wir hoffen auf rege Beteiligung und möchten uns bei allen
Unterstützern recht herzlich bedanken. 

Ihre Familie Lenuweit

Vorstellung des Vereines

Spiele für Groß und Klein

als Stationschallenge z. B.

Sackhüpfen, Dosenschießen u.v.m.

Fußball – SV Traktor Priestewitz
Fr. 07.10. 19:00 Uhr AH BSG Stahl Riesa – Priestewitz
Sa. 15.10. 15:00 Uhr Fort. Meißen-West – Priestewitz

13:45 Uhr E-Jun. LSV 61 Tauscha – Priestewitz
10:30 Uhr F-Jun. Priestewitz – FV Gröditz 1911

So. 16.10. 10:30 Uhr A-Jun. SpG Priestewitz/Merschwitz – 
JFV Elster-Röder

Fr. 21.10. 19:00 Uhr AH Priestewitz – SV Hirschstein
Sa. 22.10. 14:00 Uhr Priestewitz – Lok Nossen

09:00 Uhr F-Jun. TuS Weinböhla – Priestewitz
So. 23.10. 10:30 Uhr A-Jun. SpG Miltitz/Barnitz/Deutschenb. – 

SpG Priestewitz/Merschwitz
09:30 Uhr E-Jun. Priestewitz – Großenhainer FV  1.

Sa. 29.10. 11:00 Uhr A-Jun. SpG Lampertswalde/Kalkr./Eb. – 
SpG Priestewitz/Merschwitz

10:00 Uhr E-Jun. TuS Weinböhla – Priestewitz
So. 30.10. 14:00 Uhr Großenhainer FV 2. – Priestewitz

Fußball – SV Baßlitz e.V.
So. 23.10. 11:00 Uhr SV Motor Sörnewitz – SV Baßlitz
So. 06.11. 12:00 Uhr SV Berbisdorfer 2. – SV Baßlitz

Liebe Seniorinnen und Senioren wir laden Euch recht herzlich ein: 
Tagesfahrt in das Fichtenhäusel Bärenstein 

am 18.10.2016
Mittagessen, eine Stunde Fahrt mit der Bimmelbahn von Cranzahl 
bis nach Oberwiesenthal, Kaffeetrinken, Unterhaltungsprogramm.

Preis: 58,00 Euro, 8.15 Uhr Baßlitz, 8.45 Uhr Nauleis
Bitte bis zum 15.10.2016 bezahlen.

VORSCHAU:
26.11.2016 Tagesfahrt nach Breitenfeld im Vogtland 

Seniorenverein Baßlitz e.V.

Wann: 15. Oktober 2016, 
von 9-13 Uhr

Wo: Sportplatz Strießen

Alle Spiele kostenfrei!

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

3. Priestewitzer Kürbisfest
SV Traktor Priestewitz e.V.

in Zusammenarbeit mit den Eltern
des Kinderhauses Villa Kunterbunt

Wann? 29.10.2016 von 16.00 bis ca. 21.00 Uhr

Wo? Sportplatzgelände in Priestewitz

Für Jedermann

Programmhöhepunkte

16.00-18.00 Uhr Kürbisschnitzen
(bitte eigenes Schnitzwerkzeug, 
Messer, Löffel etc. mitbringen)
Halloweenbasteln
Gruselkinderschminken

18.30 Uhr Feuershow
19.00 Uhr Siegerehrung Kürbisschnitzen

(Es werden Preise in den Kategorien 
Kinder und Erwachsene für die 
schönsten drei Kürbisse vergeben)

19.30 Uhr Lichter-Nachtwanderung

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Begrenzte Anzahl an Kürbissen kann vor Ort 

käuflich erworben werden.
Gruselige Kostümierung ist ausdrücklich erwünscht!

SG Strießen e.V.
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Achtung! Neuer Kurs:
„Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson”

Beginn ist am 13.10.2016.
Der Kurs geht über 10 Stunden

und findet immer donnerstags um 18.00 Uhr statt. 

Die Kosten werden zum Teil von den Kassen 
übernommen.

Anmeldung bitte telefonisch unter:
Tel. 035267/50104 oder 0173/9019630

Ihre Praxis für Physiotherapie & Wellness
Katrin Schubert

Lindenstraße 29 · 01561 Zottewitz

Bauland in Kmehlen zu verkaufen von privat

vollerschlossenes Grundstück, 592 m2

Informationen: Tel. 0170/9928709

Suche alten Bauernhof 
im Gemeindegebiet Priestewitz! 

Angebote bitte unter 0178/9330196.

Wohnung in Kmehlen zu vermieten ab 01.12.2016
3 Zimmer, Küche, Bad, total renoviert u. wärme-isoliert,
ruhige Lage, 77 qm Wohnfläche, zusätzlich Bodenbenut-
zung, Zentralheizung, große Garage (8,7 x 3,4 m),
Gartenbenutzung, monatliche Kaltmiete 340 Euro, abzu-
rechnende Nebenkosten ca. 160 Euro, Garage 35 Euro,
2 Monatsmieten Kaution (680 Euro)
Tel. 0172/7058687 o. 03522 509243

Schließung
unserer Filiale in Priestewitz, Ringstraße 2

Leider müssen wir unsere Filiale zum 21.10.2016
(wegen Mietkündigung) schließen.

Wir danken unseren Kunden 
für Ihre jahrelange Treue und ihr Vertrauen.

Mit unserem gesamten Angebot sind wir gern 
weiterhin für Sie in unserem Hauptgeschäft da 

und würden uns freuen, Sie in 
Ebersbach, Hauptstraße 115a, 

begrüßen zu können.

Geschäftsleitung 
der Fleischerei Freund und Team


